
  

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 163 A, IV. Änderung "Studentenwohnen am Technologie-
park" 

 

Textliche Festsetzungen 

 

Art und Maß der baulichen Nutzung gemäß § 9 (1) Nr. 1 BauGB und § 16 BauNVO 

1. In den sonstigen Sondergebieten gem. § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung "Technologiegebiet" sind 
zulässig: 

1.1 technologieorientierte Betriebe, die der Forschung und Entwicklung dienen; 

1.2 Dienstleistungsbetriebe wie z. B. Ingenieurgesellschaften, Entwicklungslabors, mess- und prüftechni-
sche Einrichtungen, Softwarehäuser, Betriebe für Beratung, Schulung und Vertriebsförderung; 

1.3 Betriebe des produzierenden Gewerbes, soweit sie der Forschung und Entwicklung dienen und Prototy-
pen und Kleinserien u. ä. fertigen; 

1.4 im SOw außerdem universitätsbezogene Wohnnutzungen wie Studierendenwohnen und Gästewohnen. 
 
2. Die Oberkante baulicher Anlagen (OK) wird festgesetzt als absolute Höhe in Metern ü. NHN. Sie darf durch 

technische Anlagen wie Abgasschornsteine, Lüftungsanlagen, Antennen und Maschinenräume von Aufzügen 
sowie durch Treppenhäuser auf einer Einzelfläche von höchstens 20 m² um bis zu 3 m überschritten werden. 
 

3. Innerhalb des SOw darf gem. § 19 (4) Satz 3 BauNVO die zulässige Grundfläche durch die § 19 (4) Satz 1 
BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,71 überschritten werden. 
 
 

Bauweise gemäß § 9 (1) Nr. 2 BauGB 

4. Abweichend von der offenen Bauweise sind in den Sondergebieten mit der Zweckbestimmung "Technologie-
gebiet" Gebäudelängen über 50 m und gemeinsame Grenzbebauungen zulässig. 

 
 
Flächen für Stellplätze gemäß § 9 (1) Nr. 4 BauGB 

5. Stellplätze für Kraftfahrzeuge sind nur innerhalb der festgesetzten Flächen für Stellplätze und innerhalb der 
überbaubaren Flächen, Garagen nur innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. 
 
 

Aufenthalts- und Erholungsflächen gemäß § 9 (1) Nr. 4 BauGB 

6. Innerhalb der durch Kreuzschraffur gekennzeichneten Teilfläche des Sondergebiets mit Aufenthaltsfunktion 
sind befestigte Flächen nur als Fußwege, Aufenthaltsflächen und für die Regenwasserrückhaltung zulässig. 
Mindestens 25 % der Fläche sind mit Gehölzen und Laubbäumen zu bepflanzen. 
 
 

Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen gemäß 
§ 9 (1) Nr. 24 BauGB 

7. Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zum Schutz vor Straßenverkehrslärm: 

a) Die Außenbauteile von Aufenthalts- und Büroräumen sind so auszubilden, dass die Anforderungen an die 
Luftschalldämmung nach der bauordnungsrechtlich eingeführten Fassung der DIN 4109 gemäß dem je-
weils in der Planzeichnung dargestellten Lärmpegelbereich erfüllt werden.  

Für Gebäudefassaden, die in einem Winkel von größer als 85° zur Gradiente des Südrings ausgerichtet 
sind, ist bei der Bemessung des passiven Schallschutzes für die Außenbauteile von Aufenthalts- und Bü-
roräumen ein um eine Stufe reduzierter Lärmpegelbereich maßgeblich, bei straßenabgewandten Fassa-
den ein um zwei Stufen reduzierter Lärmpegelbereich. 

Wenn im Rahmen eines schalltechnischen Einzelnachweises nach DIN 4109 abweichende "Maßgebliche 
Außenlärmpegel" an den Fassaden der Baukörper ermittelt werden (z.B. auf Grund der Abschirmung 
durch andere Baukörper), so können diese für die Bestimmung der Anforderungen an die Luftschalldäm-
mung nach der DIN 4109 zugrunde gelegt werden. 



  

b) Im Sondergebiet SOW ist für Schlafräume der Einbau von für Schlafräume geeigneten, schallgedämmten 
Lüftungseinrichtungen erforderlich, sofern eine fensterunabhängige Lüftung nicht auf andere Weise si-
chergestellt ist. Ausnahmen sind zulässig, wenn im Rahmen eines schalltechnischen Einzelnachweises 
(vgl. Ziffer 6 a) nachgewiesen wird, dass ein Beurteilungspegel Lr,n = 45 dB(A) an der betreffenden Fas-
sade nicht überschritten wird. 

 
 

Flächen für Bepflanzungen gemäß § 9 (1) Nr. 25a BauGB 

8. Innerhalb der Sondergebiete sind mindestens 10 % der Fläche mit Gehölzen und Laubbäumen zu bepflanzen, 
weitere 15 % sind als Grünfläche anzulegen. Die Bepflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und im Falle ihres 
Abgangs zu ersetzen. 
 
 

Anpflanzen von Bäumen gemäß § 9 (1) Nr. 25a BauGB 

9. Je angefangene 4 innerhalb der festgesetzten Flächen für Stellplätze errichtete Stellplätze ist ein hochstämmi-
ger Laubbaum der Arten Spitzahorn (Acer platanoides) oder Platane (Platanus x acerifolia) mit einem Stamm-
umfang von mindestens 20 cm zu pflanzen. Je Stellplatzanlage ist nur eine Art zu verwenden. Der Abstand zu 
den jeweiligen Stellplätzen darf höchstens 5 m betragen. Die Bäume sind dauerhaft zu erhalten und im Falle ih-
res Abgangs zu ersetzen. 
 
 

Gestalterische Festsetzungen nach § 89 (1) Nr. 1 BauO NRW 

10. Als Werbeanlagen sind ausschließlich Wegweiser bis zu 1 m Höhe über Gelände zulässig. Übereinander grup-
pierte Wegweiser sind bis zu 3,5 m über Gelände zulässig; die Höhe des einzelnen Schildes darf 0,8 m nicht 
überschreiten. 
 
 
 

Hinweise: 

 

1. Niederschlagswasserbeseitigung gemäß Landeswassergesetz (LWG NRW) 

Im Plangebiet ist das anfallende Niederschlagswasser von bebauten und befestigten Flächen, gemäß vorlie-
gendem Gutachten und Entwässerungsplanung, vollständig zu versickern. Weitere Auskünfte erteilt der Stadt-
entwässerungsbetrieb der Stadt Paderborn und als zuständige Genehmigungsbehörde der Kreis Paderborn, 
untere Wasserbehörde. 

 

2. Überflutungsschutz 

Um bei Starkniederschlägen eine Überflutungsgefahr zu vermeiden ist bei Errichtung der Neubebauung sicher-
zustellen, dass die Oberkante des Erdgeschossfußbodens (OKFFB) deutlich über der dem Grundstück an-
grenzenden Straßengradiente liegt. Die aktuelle Version der Abwassersatzung der Stadt Paderborn ist zu be-
achten. 

Zufahrten von Tiefgaragen sind gegen Überflutungen zu sichern. 

3. Archäologischer Denkmalschutz 

Die geplanten Baumaßnahmen greifen in das vermutete Bodendenkmal "Paderborner Binnenlandwehr" DKZ 
4218,0321 ein. Das Benehmen für die Baumaßnahme kann deshalb nur unter der Voraussetzung hergestellt 
werden, dass keine archäologisch-historisch relevanten Befunde des vermuteten Bodendenkmals unbeobach-
tet beseitigt werden. Dies ist nicht der Fall, wenn folgende Auflagen berücksichtigt werden: 

- Sämtliche Bodeneingriffe erfolgen ausschließlich in Anwesenheit eines Archäologen. Deshalb ist zunächst der 
Primäraushub (Abtrag des Oberbodens bis zur Oberkante archäologisch relevanter Befunde) durch eine ar-
chäologische Fachfirma zu begleiten, die vom Bauherrn/Veranlasser zu beauftragen ist. Der Oberbodenabtrag 
erfolgt mit einem durch den Investor zur Verfügung gestellten Bagger mit zahnloser Schaufel samt Bedienung. 

- Anschließend unternimmt die archäologische Grabungsfirma die Dokumentation der archäologischen Befun-
de und gegebenenfalls die erforderliche Fundbergung bis zur Sohle der beantragten Bodeneingriffe. 



  

- Dem Verursacher fällt gem. § 29 DSchG NRW die Kostentragungspflicht für die wissenschaftliche Untersu-
chung zu. 

Um archäologisch relevante Fragestellungen (Untersuchungen im Vorfeld) zu klären, ist mindestens 4 Wochen 
vor Beginn der Bauarbeiten, welche mit Eingriffen in den Boden verbunden sind, die LWL - Archäologie für 
Westfalen - Stadtarchäologie Paderborn, Museum in der Kaiserpfalz, Am Ikenberg, 33098 Paderborn, Tel.: 
05251 207 – 7105, Fax: 05251 69317-99, E-Mail: lwl-archaeologie-paderborn@lwl.org, schriftlich zu kontaktie-
ren. 

Wenn bei Erdarbeiten kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde oder Befunde (etwa Tonscherben, Metallfun-
de, dunkle Bodenverfärbungen, Knochen, Fossilien) entdeckt werden, ist nach §§ 15 und 16 des Denkmal-
schutzgesetzes die Entdeckung unverzüglich der LWL-Archäologie für Westfalen/Stadtarchäologie Paderborn 
(o.g. Kontaktdaten) anzuzeigen und die Entdeckungsstätte drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhal-
ten. 

 

4. Erdfallgefahr 

Das Plangebiet liegt in einem Gebiet mit verkarstungsfähigen Mergelkalk- und Kalkmergelsteinen, in dem das 
Auftreten von Erdfällen möglich ist. In einem Abstand von ca. 1 km sind östlich und südlich des Plangebietes 
mehrere Erdfälle vorhanden. 

 

5. Die in den Festsetzungen genannten Gesetze, Verordnungen und DIN-Normen können in der Verwaltung der 
Stadt Paderborn eingesehen werden. 

 
 

Stand 14.08.2019 
 
 
 

 


